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 Sitzungsvorlage 
 
 
 
Gremium:  Gemeinderat 

Sitzungscharakter:  öffentlich 

Sitzungsdatum:  25.02.2021 

Amt/ Sachbearbeiter(in): Bauamt/Schmitt, Uwe 

Vorlage- Nr.   08/2021 

 

Tagesordnungspunkt: 4 

Bezeichnung:  Neubau Brückenbauwerk Bahnhofstraße 
 
Sachverhalt:  
 
Über den geplanten Brückenneubau in der Bahnhofstraße wurde zuletzt in der 
öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 23.07.2020 informiert. In der 
Zwischenzeit ist der Zuwendungsbescheid des Landes Baden-Württemberg zur 
Sanierung von Brückenbauwerken (VwV-Kommunaler Sanierungsfonds Brücken) 
eingegangen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen ca. 400.000 €. Darin 
enthalten sind zuwendungsfähige Investitionskosten in Höhe von ca. 321.600 €. 
Diese werden mit einem Fördersatz von 50 % gefördert (160.800 €). Zudem wird 
eine Planungspauschale in Höhe von 48.240 € gewährt, so dass die Maßnahme 
insgesamt mit 209.000 € (209.040 € abzüglich 40 € Selbstbehalt) durch das 
Brückensanierungsprogramm gefördert wird. 
 
Der Projektzeitrahmen des Ingenieurbüros Willaredt PartG mbB sieht vor, dass die 
Arbeiten im April/Mai beginnen und voraussichtlich bis zur Kerwe Anfang Oktober 
abgeschlossen sind. Vorab muss die Wasserleitung des Zweckverbands 
Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL), welche den Waldangelbach an dieser 
Stelle quert, erneuert werden.  
 
Nach Abschluss der Brückensanierung sind Angleichungsarbeiten im Brückenumfeld 
notwendig. Die Radwegquerung über die Bahnhofstraße wird in diesem 
Zusammenhang niveaugleich ausgestaltet. Ebenso ist vorgesehen die Einfassung 
um die denkmalgeschützte Marienstatue aus dem Jahr 1775 an der Oberen 
Mühlstraße zu erneuern. Die dortige Abgrenzungsmauer sollte bereits im Jahr 2017 
mit der Hochwasserschutzmaßnahme entlang des Waldangelbachs erneuert werden. 
Dies wurde jedoch aus baulichen Gründen zurückgestellt. In diesem Zusammenhang 
hat die Katholische Kirchengemeinde auch die Absicht geäußert, die Statue selbst 
durch eine Fachfirma aufarbeiten zu lassen.  
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Da sich die Angleichungsarbeiten bis in den Einmündungsbereich der Bahnhofstraße 
in die Obere Mühlstraße erstrecken, ist es zweckmäßig, den Kanalzustand in der 
Obere Mühlstraße zu untersuchen zu lassen, um mögliche Schadstellen beheben zu 
können. Diese Untersuchung wäre im Rahmen der Eigenkontrollverordnung in den 
nächsten Jahren sowieso vorgesehen und notwendig. 
 
Sobald das Ergebnis der Kanalzustandsbewertung vorliegt kann die genaue 
Abgrenzung der Straßenbauarbeiten im Umfeld der Brücke vorgenommen werden. 
Das voraussichtliche Baufeld ist dieser Sitzungsvorlage als Planentwurf beigefügt. 
 
Die Kosten für die Angleichungs- und Sanierungsarbeiten im Brückenumfeld 
belaufen sich nach einer ersten Kostenschätzung auf ca. 200.000 €. Eine Förderung 
im Rahmen des Kommunalen Sanierungsfonds Brücken ist nicht möglich. 
 
Neben dem Förderprogramm „Kommunaler Sanierungsfonds Brücken“ wurde 
deshalb noch für das Gesamtprojekt im Rahmen des Kommunalen Ausgleichstocks 
ein Antrag auf Investitionshilfe in Höhe von 130.000 € gestellt.  
 
Der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde für die Gesamtbaumaßnahme wird auf 
rund 312.000 € geschätzt. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Angleichungsarbeiten im Zuge des Brückenneubaus 
durchzuführen und die Öffentliche Ausschreibung nach VOB vorzunehmen.  
 
Herr Schuster bzw. ein Vertreter vom Ingenieurbüro Willaredt wird an der Sitzung 
teilnehmen und die Gesamtbaumaßnahme dem Gemeinderat näher vorstellen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt den Angleichungs- und Sanierungsarbeiten im Umfeld 
der Brücke in der Bahnhofstraße zu. Die Verwaltung wird beauftragt zusammen 
mit dem Ingenieurbüro Willaredt PartG mbB die Ausschreibung der 
Bauarbeiten vorzunehmen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im 
Gemeindehaushalt 2021 eingeplant.  
 
 
Auswirkungen auf die strategischen Ziele: 
 
 
 
Bisherige Beratungsergebnisse: 
 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats vom 23.07.2020 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats vom 26.10.2017 
 
 
Befangenheit: 
 

 Auf die Befangenheitsvorschriften nach § 18 GemO ist zu achten.  
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Unterschriften:  
 
Amtsleiter/in: Mühlhausen, den 16.02.2021____________________________ 
 
 
Bürgermeister: Mühlhausen, den 16.02.2021____________________________ 


